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1. Grundlagen

Es gelten die im Anhang 02 und im Werkvertrag und dessen Bestandteilen aufgefihrten Normen
und Richtlinien, insbesondere:
e Norm SIA 269/2 Erhaltung von Tragwerken - Betonbau

e SNEN 1504 Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von
Betontragwerken

Definitionen, Anforderungen, Gutetiberwachung und Beurteilung der
Konformitat

-Teil 2  Oberflachenschutzsysteme fir Beton

- Teil 9  Allgemeine Grundsatze fir die Anwendung von Produkten und
Systemen

- Teil 10 Anwendung von Stoffen und Systemen auf der Baustelle,
Qualitatsiberwachung der Ausfiihrung

2. Allgemeines

Dieser Anhang regelt die Wahl der Produkte und die Ausfiihrung flr das Verfahren Hydrophobie-
rende Impragnierung (vormals OS1), basierend auf nachfolgenden Prinzipien gemass SN EN
1504. Hiermit werden die an Objekten des Tiefbauamtes GR nachzuweisenden Leistungsmerk-
male und die entsprechenden Anforderungen flr den Oberflachenschutz von Beton, zur Verbesse-
rung der Dauerhaftigkeit von Beton- und Stahlbetontragwerken bei Betonneubauten und bei In-
standhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten festgelegt.

2.1. Prinzipien

Das Verfahren "hydrophobierende Impragnierung" kommt bei folgenden Prinzipen flr den Schutz
oder die Instandsetzung von Betontragwerken zur Anwendung.

1 Schutz gegen das Eindringen von Stoffen
2 Regulierung des Feuchtehaushaltes

8 Erhdhung des elektrischen Widerstandes durch Begrenzung des Feuchtegehaltes

2.2. Material

Hydrophobierende Impragnierung ist eine nachtragliche Behandlung des Betons oder Mortels zur
Herstellung einer Wasserabweisenden Oberflache ohne Filmbildung und ohne oder nur mit gerin-
ger Anderung des Erscheinungsbildes. Aktive Verbindungen kénnen z.B. Silane und Siloxane sein.

2.3. Klassen

In der SN EN 1504-2 wird bezuglich Eindringtiefe und Trocknungsgeschwindigkeit der hydropho-
bierenden Impragnierung in Klasse | und Il unterschieden. Fur die Anwendung gemass Anhang zu
den Weisungen flr die Projektierung von Kunstbauten gilt hinsichtlich Eindringtiefe folgende bau-
teilspezifische Zuordnung.

Klasse | entspricht einer "temporaren Hydrophobierung" von jungem Beton im direkten Schadstoff-
bereich.

Klasse Il entspricht einer "Langzeithydrophobierung" mit einer Wirkungsdauer von mehr als 10
Jahren.
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2.4. Qualitiatssicherung

Es werden gemass Norm SIA 269/2 folgende Prifungsarten unterschieden
o  Erstprifung (vgl. Ziffer 3)
e Eignungsprifung an Musterflachen (vgl. Ziffer 5)
e Qualitatsprifung an Kontrollflachen (vergl. Ziffer 6)

Die Eignungsprufung an Musterflachen — sowie die Qualitatsprifungen an Kontrollflachen sind im
Leistungsverzeichnis enthalten.

Alle Prufungen haben im Auftrag der Unternehmung durch ein akkreditiertes Labor zu erfolgen. Die
Prifberichte sind vom Priflabor umgehend dem Tiefbauamt Graubinden (TBA GR), Bauleitung,
Sektion Materialtechnologie, per E-mail in pdf-Format zuzustellen.

3. Produkte / Erstpriifung

3.1. Anforderungen fiir die vorgesehenen Verwendungszwecke

Im Rahmen der Erstprifung hat der Hersteller nachzuweisen, dass die Hydrophobierung die Anfor-
derungen gemass der Tabelle NA.1 der SN EN 1504-2, Verfahren 1.1, ,Schutz gegen Eindringen
von Stoffen® erfillt. Hinsichtlich Chloridionendiffusion muss kein Nachweis erbracht werden.

3.2. Liste anerkannter Erstprifungen

Die Sektion Materialtechnologie fuhrt eine Liste anerkannter Hydrophobierungen fir Objekte des
Tiefbauamtes GR.

In dieser Liste werden Hydrophobierungen der Klasse | und Il aufgenommen, von welchen dem
TBA GR, Sektion Materialtechnologie folgende Unterlagen zugestellt werden:

e Leistungserklarung durch Hersteller

e Technisches Merkblatt mit Angabe der zulassigen bzw. erforderlichen Applikationspara-
meter des entsprechenden Produktes.

Die Unterlagen missen der Sektion Materialtechnologie mindestens 5 Arbeitstage vor Beginn der
entsprechenden Arbeiten zugestellt werden.

Die Giiltigkeitsdauer der Anerkennung ist 5 Jahre, vorbehéltlich Anderung der Anforderungen ge-
mass Norm und/oder durch das TBA GR. Durch erneute Abgabe einer aktuellen Leistungserkla-
rung oder einer Bestatigung, dass das Produkt nicht verandert wurde sowie des technischen Merk-
blatts wird die Anerkennungsdauer fir die Grundanforderungen um 5 Jahre verlangert.

Werden die Anforderungen bei der Qualitatsuberwachung wahrend der Ausfiihrung wiederholt
nicht erflllt, wird das Produkt aus dieser Liste gestrichen.
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4. Untergrund

Die Vorbehandlung des Untergrundes hat im Allgemeinen nach Angabe des Lieferanten zu erfol-
gen. Im speziellen ist sie zwischen PV / BL, Lieferant und Unternehmung zu definieren. Ergebnisse
von Eignungsprufungen an Musterflichen missen dabei als Grundlage dienen.

Bei der Klasse Il (bisherige Langzeithydrophobierung), muss der Untergrund mindestens 28 Tage
alt sein.

Wegen allféllig tiefen Temperaturen kénnen im Spatherbst Bauteile, fir welche eine temporare
Hydrophobierung der Klasse | vorgesehen ist, auch hydrophobiert werden, wenn der Beton bei der
Applikation noch nicht 28 Tage alt ist. Die Ubrigen Applikationsbedingungen gemass Hersteller und
die Anforderungen des TBA GR sind jedoch einzuhalten.

Die unter Ziffer 8 aufgefuhrten Angaben missen dokumentiert werden.

5. Eignungspriifung an Musterflachen

5.1. Definition und Zweck

Eignungsprifungen an Musterflachen dienen dem Nachweis der Werkstoffeignung am Bauteil, un-
ter den spezifischen Anwendungsbedingungen und im Rahmen der gewahlten Arbeitsablaufe, so-
wie als Muster flr die Oberflache. Aus diesem Grunde sollen Musterflachen, wann immer mdglich,
bis zum Bauende beibehalten werden.

Anhand von Musterflachen kann auch das geeignetste Produkt bzw. die geeignetste Applikations-
methode und die Applikationsmenge validiert werden.
5.2. Durchfiihrung

Bei Flachen (iber 500 m? muss eine Eignungspriifung an Musterflachen durch den Unternehmer
durchgefiihrt werden.

Die Applikation an Musterflachen muss mindestens drei Wochen vor Beginn der eigentlichen Hyd-
rophobierungsarbeiten erfolgen. Sind die in Tabelle T1 aufgefihrten Anforderungen erfillt, kann
mit den eigentlichen Bauarbeiten begonnen werden.

5.3. Musterflachen

Im Regelfall ist eine Musterflache, bei unterschiedlichen Untergriinden oder Applikationsparame-
tern sind mehrere Musterflachen von je ca. 2 m2 zu applizieren.

Qualitat und Vorbehandlung des Untergrundes sowie Applikationsmethode und -parameter an den
Musterflachen missen soweit wie mdglich den tatsachlichen oder voraussichtlichen Verhaltnissen
des gesamten Applikationsbereichs entsprechen. Die Applikationsparameter sind zu dokumentie-

ren.

5.4. Prifungen / Anforderungen
Siehe Tabelle T1.
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6. Qualitatsprufung an Kontrollflachen

6.1. Definition und Zweck

Qualitatsprifungen an Kontrollflachen dienen dem Nachweis der geforderten Qualitat am Objekt
wahrend und nach der Ausflhrung.

6.2. Durchfiihrung

Die Eigentiberwachung durch den Unternehmer wahrend und nach der Ausfiihrung erfolgt an Kon-
troliflachen.

Bei Bauteilen / Objekten mit Musterflachen, erfolgt auch ein Qualitatsnachweis der Hydrophobie-
rung an Kontrollflachen. lhre Lage ist zu dokumentieren.

Wo keine Musterflachen ausgefuhrt wurden, erfolgt der Qualitdtsnachweis der Hydrophobierung
durch die Bauleitung stichprobenweise gemass Ziffer 7.2.2
6.3. Kontrollflichen

Die Kontrollflachen missen im gleichen Arbeitsgang appliziert werden und dirfen sich beziglich
Qualitat und Vorbehandlung des Untergrundes sowie Applikationsmethode und -parameter nicht
massgeblich vom restlichen hydrophobierten Bereich unterscheiden.

Die Lage der Kontrollflachen muss bezlglich Exposition und Beanspruchung fur die hydrophobier-
ten Flachen reprasentativ sein. Die Bauleitung legt in Ricksprache mit dem Projektverfasser die
Lage der Kontrollflachen fest.

6.4. Prifungen / Anforderungen

Siehe Tabelle T1.

7. Prifverfahren

7.1. Allgemeines

Bei der Zeitplanung muss die Trocknungs- und Prifdauer unbedingt mitbertcksichtigt werden.
Die Entnahme der Prufkorper darf, sofern vom Lieferanten nichts anderes vorgegeben wird, fri-
hestens 3 Tage nach der Applikation erfolgen.

7.2. Ausfiihrungsqualitat

Bei den Eignungsprifungen und den Qualitatsprifungen kommen an den Prifflachen am Objekt
und an den daraus entnommenen Prufkérpern folgende Prifverfahren zur Anwendung.

7.2.1. Aufgebrachte Produktemenge

Die applizierte Hydrophobierungsmenge und die hydrophobierte Flache missen durch den Unter-
nehmer erfasst und daraus der mittlere Materialverbrauch berechnet werden.

Dokumentation des Materialverbrauchs in g/m?.
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7.2.2. Flachendeckende Wirkung

Mit einer feinen Sprihdise wird die hydrophobierte Oberflache gleichmassig mit Wasser benetzt.
Unmittelbar nach dem Aufsprihen wird visuell kontrolliert, ob das Wasser abperlt oder aufgesogen
wird.

Visuelle Beurteilung und Dokumentation des Abperleffekts.
7.2.3. Bestimmung des Wasseraufnahmekoeffizienten W,,

Die Prufung erfolgt nach SN EN 15148. In Abweichung zur Norm dienen als Prifkérper mindes-
tens 3 Bohrkerne @ 50 mm und einer Lange von min. 50 mm aus dem hydrophobierten Objekt.

Angabe des Wasseraufnahmekoeffizienten W,, an der Oberflache in kg/( m? * h®%) und Beurteilung
nach Tabelle T1.

7.2.4. Eindringtiefe

Prifung der Eindringtiefe der Hydrophobierung nach SN EN 1504-2 an drei entnommenen Bohr-
kernen.

Angabe des "trockenen" Bereichs in mm als Mittelwert aus min. 8 Messungen.
Im Zweifelsfalle kann die Eindringtiefe auch wie folgt bestimmt werden.

Zusatzliche Bestimmung des Wy, nach Ziffer 7.2.3 in 5 mm Tiefe Wus und im "unhydrophobierten”
Kernbereich W k.

Die Anforderung an die Eindringtiefe ist erflllt, wenn in 5 mm Tiefe der Wys maximal 50% desjeni-
gen des unhydrophobierten Kernbereichs W« betragt oder kleiner ist als 0.15 kg/(m2h0.5).

Angabe der Wasseraufnahmekoeffizienten Wus und Wy in kg/(m2 * h0.5) sowie die daraus be-
rechnete Reduktion in Profiltiefe 5 mm.

ka—st} in %.
W

8. Prifberichte

8.1. Erstpriifung

Die zuzustellenden Unterlagen sind unter Ziffer 3 aufgefiihrt.

8.2. Eignungsprifung an Musterflaichen und Qualitatspriifung an Kontrollflachen
Der Prifbericht muss mindestens folgende Angaben enthalten.

o Auftraggeber

e Bauleitung

e Strassenzug, Objekt

e Bauteil, Skizze mit Angabe Muster- bzw. Kontrollflache sowie Art und Alter Untergrund
o Applikationsangaben: Datum, Produkt, aufgebrachte Menge, Art der Applikation

e Probenehmer

e Prifdatum

e Ergebnisse mit Beurteilung bezuglich Tabelle T1

Fur die Beurteilung der Ergebnisse empfehlen wir, die Umweltbedingungen bei der Applikation
festzuhalten (Temperatur Luft und Oberflache, relative Luftfeuchtigkeit sowie Untergrundfeuchtig-
keit).
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T1, Erforderliche Priufungen und Anforderungen an Muster- und Kontrollflachen

Priifung £ £ Klasse | Klasse Il
= 2 c temporare Hyd- | Langzeit Hydro-
= = rophobierung phobierung
=) 5 £
= C = O
Q0 o (T
N :© =
53 | =28
55 | 5§
w= Ox
Menge gem. Ziffer 7.2.1 X gem. Angabe Lieferant
X Aufgrund Musterflache
Flachendeckende Wirkung gem. Ziffer 7.2.2 X x1 Flachendeckendes Abperlen
Wasseraufnahmekoeffizient Ww an der Ober- « X <0.10 <0.10
flache gem. Ziffer 7.2.3 kg/(m?2 * ho-5) kg/(m?2 * ho-5)
Eindringtiefe nach Ziffer 7.2.4
Prifung nach SN EN 1504-2 X X >5mm
oder
Wus < 0.15
o : kg/(m? * h9)
Wasseraufnahmekoeffizient in 5 mm Tiefe Wws
und im Kernbereich Wwk oder
Wus < 50% vom
unhydrophobier-

ten Kern-bereich
ka

) Stichprobenartig auch bei Flachen unter 500 m? priifen (BL + Unternehmer)

202ta2026-14-d.docx



	1. Grundlagen
	2. Allgemeines
	2.1. Prinzipien
	2.2. Material
	2.3. Klassen
	2.4. Qualitätssicherung

	3. Produkte / Erstprüfung
	3.1. Anforderungen für die vorgesehenen Verwendungszwecke
	3.2. Liste anerkannter Erstprüfungen

	4. Untergrund
	5. Eignungsprüfung an Musterflächen
	5.1. Definition und Zweck
	5.2. Durchführung
	5.3. Musterflächen
	5.4. Prüfungen / Anforderungen

	6. Qualitätsprüfung an Kontrollflächen
	6.1. Definition und Zweck
	6.2. Durchführung
	6.3. Kontrollflächen
	6.4. Prüfungen / Anforderungen

	7. Prüfverfahren
	7.1. Allgemeines
	7.2. Ausführungsqualität
	7.2.1. Aufgebrachte Produktemenge
	7.2.2. Flächendeckende Wirkung
	7.2.3. Bestimmung des Wasseraufnahmekoeffizienten Ww
	7.2.4. Eindringtiefe


	8. Prüfberichte
	8.1. Erstprüfung
	8.2. Eignungsprüfung an Musterflächen und Qualitätsprüfung an Kontrollflächen


